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al werden. Trendelenburg ist benützt, die aristötelischen Stellen sind
passend eingeflochten, ÄHhne ass sie, wıe bel jenem, einer eigenen Interpretation
bedürften. Der Ausdruck 1st ausserordentlich (für Schüler fast vie. pragnant,
die Beispiele vornehm un packend, der katholische Standpunkt nirgends VOT-

geschoben, ber fest gewahrt. Der FEındruck der Fremdartigkeit ist UT schginbar‚und die Eiınbürgerung bei einigem ıllen leicht durchführbar.
Braunanu. Wintera,

Sagmüller, Dr. B.; eNrDuC des kath Kırchenrechts
Krster Theil Eınleitung, Kirche un Kirchenpolitik. Die Quellen des Kırchen
rechts. o 144. Seiten, Freiburg Herder’sche Verlagshandlung. Preis

Das eue Lehrbuch für Kirchenrecht, dessen ersten €el. Prof. Sägmüller
ı1n Tübingen hiermit der effentlichkeit überg1bt, cheint In mancher Hinsıcht
On den schon bestehenden äahnliıchen Büchern sich unterscheiden Zzu wollen Der
Verfasser geht VO  - der Ansicht »dass die kirchenrechtlichen Institutionen
hne ihre Geschichte nicht verstanden werden können, und ass daher der
Lehrer des Kirchenrechts WI1e verpälichtet, berechtigt 1St diese (Geschichte
einlässlicher behandeln. « (Vorwort.) Von diesem Standpunkte aUS bespricht

ach elner meisterhaften Kınleitung Im eTrsten Buche dıe Kıiıirche un ihr Ver-
hältnis ZU Staate un anderen Religionsgesellschaften ; und In einem zweiten
Buche die TE ber e Quellen des Kirchenrechts, dıe mMa  \ sicher schon
vorher erwarte ‚hätte Vielleicht trıtt nainter den hıstoriıschen Ausführungen die
philosophisch-juristische Begründung der einzelnen Grundsätze Ades Kirchenrechts
etiwas sehr zurück, das wiıird sich erst ın der olge zeigen. Etwas zeichnet
ägmüllers Lehrbuch vor allen AUS das ist die knappe bündige Sprache; da
tindet ID a.  \ eın überflüssiges Wort, keine nıichts sagende Phrase. Hıer un da
hat sıch Ja auch das Horaz’sche brevis SS6 lJaboro, obscurus 10 bewahrheitet,
aber die wenıgen Beıispiele davon 1essen sich leicht verbessern. In einigen kurzen
Strichen list1 man Der eine rage orjentlert, es Unwesentliche ist aus-geschieden. Dem mündlichen Vortrage bleibt überlassen manches ‘Ä erweiıtern.
Ansprechend sınd besonders die Ausführungen über. den parıtätischen Staat, die
beı Gelegenheit des Toleranzantrages ım deutschen Reichstage doppelt actuell
sind : uch die Darstellung des historischen Verhältnisses von Kirche un staat
ist 1ne Cder besten Abschnitte des Werkes.

Zu bed AUeTN ist NUr, dass die typographi che Anordnug des Textes sovıel
wünschen übrig Sst, eın Umstand, der für eın Lehrbuch VO grosser Bedeutungist Die verschiedenen Unterabteilungen hätten umeriert, oder sonstwie besser

zerglıedert, dıe Schlagwörter durch Sperr- der FYFettdruck hervorgehoben werden
mussen. Statt dessen Starren uUunNns einförmig gedruckte Seiten entgegen, auf denen
das Auge keinen KRuhepunkt findet Die Literaturangaben scheinen manchmal
doch über das rechte Mass hinauszugehen. Schüler, die eingehendere Studien
machen wollen, werden sicher dıe nothwendige Bıblıographie ıIn einem grösserenWerke, etwa Scherer der Vering finden, für die übriıgen ist ungefähr über-Nüssig. Vielleicht sıind uch hiıe nd da protestantische Theorien sehr berück-
sichtigt, Sohm’s Ansıcht, 2ass das Kirchenrecht mıt dem W esen
der Kirche ın Widerspruch ste. widerlegt wird. Solchen Hypothesen, weilche
NUur den Re1z der Neuheit und Kühnheit h3.bell, thut INnan zuviel ‚hre A WEnNman sıe In einem Lehrbuch bekämpft. Möge ‚ dem Verfasser vergönnt SEIN,bald die zWe] übrigen Theile seines Werkes erscheinen lassen.


